
 
Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

 

Niederschr i f t  

über die  

17. Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses 

der Stadt Burglengenfeld 

 
 

Sitzungstermin: Montag, 07.03.2016 

Sitzungsort/-raum: im Besprechungszimmer I, Zimmer Nr. 15 

Beginn: 16:00 Uhr 

Ende: 18:09 Uhr 

 
 

 
Zur heutigen Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses wurden von Bür-

germeister Thomas Gesche sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen. Zu 
Beginn der Sitzung waren Bürgermeister Thomas Gesche als Vorsitzender und 6 der 
7 Mitglieder des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses anwesend. 

 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss war beschlussfähig, da sämtliche Mit-

glieder ordnungsgemäß geladen waren und die Mehrheit anwesend und stimmbe-
rechtigt war. 
 

Zeitpunkt und Ort der öffentlichen Sitzung wurden unter Angabe der Tagesordnung 
ortsüblich bekannt gemacht. 

 
1. Bürgermeister Thomas Gesche begrüßte die Mitglieder des Bau-, Umwelt- und 
Verkehrsausschusses, Stadtrat Christoph Schwarz (zur Besichtigung der Standorte) 

und von der Verwaltung Herrn Stadtbaumeister Franz Haneder, Herrn geschäftslei-
tenden Beamten Thomas Wittmann, Herrn Pressesprecher Michael Hitzek sowie 

Frau Susanne Faltermeier um 16:06 Uhr im Innenhof des Rathauses Burglengenfeld. 
 
Im Anschluss besichtigte der Ausschuss die vier möglichen Standorte für den neu 

geplanten Waldkindergarten. 
 

Stadtbaumeister Franz Haneder erklärte vor Ort die geplante Ausstattung des Wald-
kindergartens. Folgende Standorte wurden der Reihe nach angefahren: 
 

1. An der Holzheimer Straße 
2. Kunstwaldgarten beim Jägerhaus 

3. ehem. Sandgrube Zaubzer 
4. Karlsberg 
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Zur Besichtigung des Standortes am Karlsberg stieß Herr Schöberl, Vorsitzender des 
im Bienenhaus beheimateten Imkervereins, zum Ausschuss. 
 

Die Rückfahrt ins Rathaus erfolge um 17.25 Uhr. 
 

1. Bürgermeister Gesche eröffnete die Sitzung im Sitzungszimmer um 17.30 Uhr. 
 
Gegen die Tagesordnung wurden keine Einwendungen vorgebracht.  

 
Nach kurzer Diskussion und Darlegung der Vor- und Nachteile bezüglich des Stan-

dortes für den Waldkindergarten beschloss der Ausschuss, dem BRK als Träger drei 
von vier Standorten vorzuschlagen und letztendlich entscheiden zu lassen. Der Aus-
schuss einigte sich einstimmig auf die Standorte 1, 3 und 4 und gab diese Empfeh-

lung an den Stadtrat. 
 

1. Bürgermeister Gesche beendete die Sitzung um 18:09 Uhr. 
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Teilnehmerverzeichnis 
 
 
Anwesend waren: 

 
Funktion  
Name, Vorname Bemerkung 

1. Bürgermeister:  

Gesche, Thomas  1. Bürgermeister  

Ausschussmitglieder:  

Bösl, Sebastian  Stadtrat  

Deschl, Karl  Stadtrat  

Glatzl, Hans  Stadtrat  

Gruber, Josef  3. Bürgermeister  

Hofmann, Thomas  Stadtrat  

Lorenz, Theo  Stadtrat um 16:04 Uhr per E-Mail entschuldigt 

Wein, Peter  Stadtrat  

Ortssprecher:  

Auer, Josef jun.  Ortssprecher nicht anwesend 

Ehrnsperger, Jürgen  Ortssprecher nicht anwesend 

Feuerer, Yvonne  Ortssprecherin entschuldigt 

Verwaltung:  

Haneder, Franz Stadtbaumeister  Leiter Stadtbauamt  

Wittmann, Thomas VOAR  Leiter Hauptamt  

Schriftführerin:  

Faltermeier, Susanne  Verwaltungsangestellte  

 
 
Nicht anwesend waren: 

 
Funktion  
Name, Vorname Bemerkung 

Lorenz, Theo  Stadtrat um 16:04 Uhr per E-Mail entschuldigt 

Ortssprecher:  

Auer, Josef jun.  Ortssprecher nicht anwesend 

Ehrnsperger, Jürgen  Ortssprecher nicht anwesend 

Feuerer, Yvonne  Ortssprecherin entschuldigt 
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Tagesordnung 
 

A) Öffentliche Sitzung: 

  
1. Errichtung eines Waldkindergartens - Besichtigung potentieller Standorte 

und Empfehlung an den Stadtrat 
  
2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 

17.02.2016 
  

3. Bauanträge und Bauvoranfragen 

 3.1 Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage auf dem Grund-

stück FlSt.Nr. 583/1 der Gem. Lanzenried, Mühlberg 5, als Ersatzbau 
zum Altbestand - Bauvoranfrage - Empfehlung an den Stadtrat zur Er-

teilung des gemeindlichen Einvernehmens 
  
4. Antrag der SPD-Fraktion zu einem Grundsatzbeschluss für neue Baugebiete 

- Empfehlung an den Stadtrat 
  

5. Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bürgermeisters 
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P ro t o k o ll  
 
 

A) Öffentliche Sitzung: 

Beschluss 
 

Nr.:180 

 
Gegenstand: Errichtung eines Waldkindergartens - Besichtigung potentieller 

Standorte und Empfehlung an den Stadtrat 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 6 der 7 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 

 
Sachdarstellung, Begründung: 

 
In der Stadtratssitzung vom 24.02.2016 wurde beschlossen, dass das BRK Träger 
des Waldkindergartens wird. 

 
Als weitere Entscheidung steht nun die Standortfestlegung an. 
 

Hierzu hat die Verwaltung nach Recherche vier mögliche Standorte ausgewählt und 
in Form einer Punktetabelle gegenüber gestellt. 

 
Die aufgeführten Kriterien sind für die Entscheidungsfindung zu einem Standort nach 
Meinung der Verwaltung die Wesentlichen. 

 
Nach Festlegung des Standortes durch den Stadtrat wird eine Abstimmung mit dem 

Träger und dem Jugendamt beim Landratsamt Schwandorf erfolgen, um Einzelheiten 
für die Umsetzung des Waldkindergartens für voraussichtlich eine Gruppe realisieren 
zu können. 

 
Der Standort selbst wird ausgestattet mit einem Container 6x3m, in den sich die Kin-

der zurückziehen, aufwärmen und teilweise schlafen können. Die Beheizung erfolgt 
mit einem Holzkaminofen. 
 

Ein angebautes Schutzdach aus einer Holzkonstruktion ermöglicht den Aufenthalt bei 
schlechter Witterung. Weiterhin ist ein Container zum Lagern von Spielgeräten und 

sonstigen Sachen geplant. 
 
Zum Verrichten der Notdurft ist ein Trocken-WC geplant. 

 
Vom Stadtbauamt wurde hierzu eine überschlägige Kostenermittlung erstellt. 

 
Im Haushalt sind hierfür 25.000 € eingeplant. 
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Im umgrenzenden Waldumgriff sollen an verschiedenen Stellen zwei bis drei Grup-
pensitzplätze für die Kinder errichtet werden. 
 

In Abstimmung mit der Baugenehmigungsbehörde wird ein Bauantrag gestellt. 
 

Die Verwaltung bittet den Ausschuss um Beratung und Entscheidung. 
 
 
Beschluss: 

 

Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Verwaltung zu 
beauftragen, mit dem künftigen Träger, dem BRK, die Standorte 1, 3 und 4 zu be-
sichtigen und daraus die endgültige Festlegung zu treffen. 
  

  
Abstimmungsergebnis: 

 
Einstimmig. 
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Beschluss 
 

Nr.:181 
 
Gegenstand: Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung 

vom 17.02.2016 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 6 der 7 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 

 
Das Protokoll der öffentlichen Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses 

vom 17.02.2016 wurde den Ausschussmitgliedern vorab zugestellt. 
 
 

 
Beschluss: 

 
Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Ver-
kehrsausschusses vom 17.02.2016 wird genehmigt. 

 
 
  
 

  
Abstimmungsergebnis: 

 

Einstimmig. 
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Beschluss 
 

Nr.:182 
 
Gegenstand: Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage auf dem Grundstück 

FlSt.Nr. 583/1 der Gem. Lanzenried, Mühlberg 5, als Ersatzbau zum 
Altbestand - Bauvoranfrage - Empfehlung an den Stadtrat zur Ertei-
lung des gemeindlichen Einvernehmens 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 6 der 7 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 

 
 

Sachdarstellung, Begründung: 

 
Der Bauherr beabsichtigt auf dem Anwesen Mühlberg 5 ein Einfamilienwohnhaus mit 

Garage als Ersatzbau zum Altbestand zu errichten. Das Baugrundstück liegt gemäß § 35 

BauGB im Außenbereich, welcher nur nach sehr strengen Kriterien bebaut werden darf. 
Das bestehende Haus aus den 1940er Jahren ist stark sanierungsbedürftig und soll 

durch einen Neubau ersetzt werden, was für den Bauherrn wirtschaftlich und ökologisch 

am sinnvollsten erscheint. Nach Art. 35 Abs. 4 Nr. 2 Baugesetzbuch ist die Neuerrich-
tung eines gleichartigen Gebäudes im Außenbereich möglich, wenn das neu errichtete 

Gebäude für den Eigenbedarf des bisherigen Eigentümers oder seiner Familie genutzt 
wird. Diese Voraussetzungen werden vom Bauherrn erfüllt, da er als nächste Generation 

des vorherigen Eigentümers ein neues Wohnhaus errichten möchte. 

 
Es muss jedoch vom Antragsteller versichert werden, dass der Altbestand unmittelbar 

nach der Nutzungsaufnahme des Neubaus abgerissen wird. 

 
Die Verwaltung empfiehlt, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen, damit auch den 

nachfolgenden Generationen in den dörflichen Strukturen Möglichkeiten geboten wer-
den, am Ort wohnhaft bleiben zu können. 

 

 
 
Beschluss: 

 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, das gemeindliche 

Einvernehmen für die Bauvoranfrage zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit 
Garage als Ersatzbau zum Altbestand auf dem Grundstück FlSt.Nr. 583/1 der Gem. 

Lanzenried zu erteilen. 

 
 
 

  
Abstimmungsergebnis: 

 
Einstimmig. 
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Beschluss 
 

Nr.:183 
 
Gegenstand: Antrag der SPD-Fraktion zu einem Grundsatzbeschluss für neue 

Baugebiete - Empfehlung an den Stadtrat 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 6 der 7 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
 

Sachdarstellung, Begründung: 

 

Mit Schreiben vom 10.02.2016 hat die SPD-Stadtratsfraktion einen Antrag an den 
Gesamtstadtrat mit nachfolgend kurz wiedergegebenem Sachverhalt gestellt. 
 

1. Überprüfung bei künftigen Bebauungsplänen auf eine rationale Wärmeener-
gieversorgung auf der Basis regenerativer Energieträger 

2. Ökologische Bauleitplanung für neue oder bestehende Baugebiete und Um-
rüstung auf Energieautarkie 

3. Besichtigung des Nahwärmenetzes der Gemeinde Lupburg durch den Bau-, 

Umwelt- und Verkehrsausschuss 
 

Dem Vorlagebericht liegt der SPD-Antrag mit Begründung bei. 
 
Zu den einzelnen Punkten des Antrags wird nachfolgend näher darauf eingegangen. 

 
 Zu 1.: 

Mit der Einführung der Energieeinsparung 2016 ist ein weiterer Schritt zur res-
sourcenschonenden Anwendung regenerativer Energien bei Wohngebäuden 
und Nichtwohngebäuden eingeleitet worden. 

 
Hier ist es wichtig, im Hinblick auf die Entwicklung neuer Baugebiete bzw. Än-

derungen im Bestand auf den Einsatz von rationellen Energieversorgungssys-
temen auf der Basis regenerativer Energieträger hinzuwirken.  
 

Eine Überprüfung verschiedener Heizsysteme und Vergleich auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht zur CO2-Einsparung sind hierfür unbedingt Vorausset-

zung. 
 
Der Vergleich soll zwischen  einer zentralen Heizanlage und Einzelanlagen 

bei den einzelnen Anwesen unter Benennung aller Vor- und Nachteile ange-
stellt werden. Die Nachhaltigkeit und Wertschöpfung vor Ort ist dabei ebenso 

zu bewerten, wie die Möglichkeit zur Steigerung der Energieeffizienz. 
 
Die Untersuchung soll, wie schon angesprochen, technologieoffen sein, da die 

entscheidende Innovation das Netz selbst ist. Die Bürger und die Öffentlichkeit 
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sollen und müssen, wenn möglich, daran beteiligt werden. 
 
Basis der Untersuchung soll die 100%ige Bereitstellung regenerativer Wärme 

und einhergehender Rohstoffversorgung aus der Region sein, wobei hier eine 
Koppelung solarthermischer Wärmebereitstellung bis zu einem gewissen Grad 

wohl anzuraten und vorstellbar ist. 
 
Die Technik für Blockheizkraftwerke steigert die Energieeffizienz, da gleichzei-

tig mit der Wärmenutzung auch eine Stromeinspeisung erfolgen kann, stellt 
aber trotzdem nur eine Möglichkeit der Bereitstellung dar. 

 
Letztendlich muss der Fokus darauf gerichtet sein, langfristig bezahlbare 
Energie für die Bürger zu schaffen. 

 
Das notwendige Know-how und die technischen Voraussetzungen sind auch 

in der freien Wirtschaft vorhanden und sollen auch angenommen werden.  
 
Zu 2.: 

Die ökologische Bauleitplanung kann eine Voraussetzung für derartige Ener-
gieversorgungssysteme wie unter 1. aufgeführt darstellen, oder aber auch die 

Chance bedeuten, für die Zukunft auch das Wohnumfeld entsprechend zu ge-
stalten. 
 

Dazu tragen bei eine flächensparende, energiesparende, ressourcenscho-
nende Bauweise und ein naturnahes Umfeld (schafft „Atmosphäre“) sowie die 
Verwendung „gesunder“ Baustoffe. 

 
Mit der ökologischen Bauleitplanung in Bezug auf den Bodenverbrauch, die 

z.B. Verwendung durchlässiger Versiegelungsmaterialien, Rückhaltung von 
Niederschlagswasserabflüssen mit Dachbegrünung, zentrale Versickerung 
von Niederschlagswasserabflüssen, Regenwassernutzung, Biotopschutz – 

Erhaltung und Schaffung von Lebensräumen für Flora und Fauna, klimaregu-
lierende Grünflächen, Begrünung des Straßenraumes, passiver Lärmschutz in 

Form von entsprechend geschickter Gliederung von Baugebieten, energetisch 
günstige Bebauungsstrukturen und der bereits angesprochene Einsatz ratio-
neller Energieversorgungssysteme sowie der Reduzierung des Verkehrsauf-

kommens durch Funktionsmischung wie z.B. die gleichberechtigte Nutzung 
von Nebenstraßen für Fußgänger und Fahrzeuge aller Art im Rahmen einer 

Verkehrsberuhigung, abschließend die Verwendung umweltverträglicher Bau-
stoffe kann ein richtungsweisender und zukunftsorientierter Weg beschritten 
werden. 

 
Gepaart mit einer sinnvollen, sachlichen, städtebaulichen Struktur und Stadt-

raumgestaltung kann die Entwicklung zu einem biogenen Miteinander zwi-
schen Städtebau und der Bevölkerung führen. 
 

All die vorgenannten Punkte können in der Bauleitplanung durch entspre-
chende Festsetzungen vorgeschrieben werden. 

 
Ein wichtiger Baustein für die ökologische Bauleitplanung wurde in den ver-
gangen Jahren bereits aufgestellt, nämlich der Landschaftsplan, der in ver-
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schiedener ökologischer Hinsicht eine Hilfestellung dazu darstellt. 
 
Aber nicht nur ämterintern, auch für die zukünftige Bauleitplanung stellt dieses 

Instrument eine wichtige Grundlage dar. 
 

Die anstehende Fortschreibung bzw. Überarbeitung des bestehenden Flä-
chennutzungsplanes bietet hier ebenfalls eine Chance, auf erneuerbare Ener-
gien Rücksicht zu nehmen und entsprechende Flächen zur Bereitstellung von 

Energieträgern und Energie zu reservieren. 
 
Zu 3.: 

Zu diesem Zweck besichtigt der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss das 
Nahwärmenetz der Gemeinde Lupburg. 

 
Wie vor kurzem auch einem Pressebericht der Stadtbau GmbH Burglengen-

feld zu entnehmen war, wurde hier ein Vorzeigeobjekt in der in der Region ge-
legenen Ortschaft Lupburg erstellt. 
 

Die Verwaltung hat dieses Nahwärmenetz bereits vor wenigen Wochen vor 
Ort besichtigt, informieren lassen und kann eine Besichtigung nur empfehlen. 

 
Zu den Beschlussvorschlägen wird angeraten, diese einzeln als Empfehlung 
an den Stadtrat zu fassen, um keine Abhängigkeiten untereinander zu erzeu-

gen, wenn auch diese grundsätzlich gegeben sind. 
 
 
Beschluss: 

 

Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschluss empfiehlt dem Stadtrat zu beschließen, 
dass 
 

die Stadt Burglengenfeld bei der Aufstellung künftiger Bebauungspläne für Wohnge-
biete die Möglichkeit einer dezentralen Energieversorgung, insbesondere Nutzungs-

möglichkeiten regenerativer Energieträger durch Blockheizkraftwerke oder Ähnli-
chem prüft; 
 

mittelfristig ökologische Baugebiete entstehen oder bestehende Baugebiete energie-
autark umgerüstet werden. Die Bürgerinnen und Bürger sind dabei frühzeitig in die 

Entscheidungsprozesse einzubinden; 
 
zu diesem Zweck der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss das Nahwärmegebiet 

der Gemeinde Lupburg besichtigt. Die Verwaltung wird insofern beauftragt, einen 
Termin mit dem Markt Lupburg zu vereinbaren. 

 
  
 

  
Abstimmungsergebnis: 

 
Einstimmig. 
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Gegenstand: Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bür-

germeisters 

 
Anfragen: 

 

Keine 
 
 
Information: 

 

Stadtbaumeister Franz Haneder informiert den Bau-, Umwelt- und Verkehrsaus-

schuss über den Erhalt des Schreibens der Regierung der Oberpfalz bezüglich der 
Erteilung der  schulaufsichtlichen Genehmigung über 1100 m² Pausenhof. Diese Ge-
nehmigung ist nötig für den Förderantrag, den die Stadt für die Pflasterung des 

Schulvorplatzes gestellt hat. 
 

 
 
 

 
 
  
 

  
  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Thomas Gesche Susanne Faltermeier 
1. Bürgermeister Schriftführer/in 
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